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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 
Produktidentifikator 
 
Handelsname Talkum 
 300360 in verschiedenen Größen 
 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e) Gleit- und Trennmittel 
Siehe "Description of Identified uses". 

 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
Hersteller / Lieferant  Gessert & Sohn; Inh. Jan Gessert e.K. 
 Siemensstr. 17, D-40721 Hilden 
 Telefon 02103/ 51681, Telefax 02103/ 51682 
 E-Mail info@hanseline.de 

Auskunftgebender Bereich Abt. Produktsicherheit: Jan Gessert 
 Telefon 02103/ 51681 

Notrufnummer 
Notfallauskunft GIZ Freiburg 
 Telefon +49 76119240 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Gemäß Gesetzgebung der EU ist dieser Stoff nicht als gefährlich eingestuft. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 
Kein gefährlicher Stoff laut GHS. 
CAS-Nr.  14807-96-6 
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG) 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig. 
EG-Nr. 238-877-9 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
Keine bekannt. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 
Formel: 3MgO*4SiO2*H2O 
CAS-Nr.  14807-96-6 
EG-Nr. 238-877-9 
Molare Masse: 379,27 g/mol 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Einatmen: Frischluft 
Nach Hautkontakt: Mitreichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. 
Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. 
Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen, (maximal 2 Trinkgläser), bei Unwohlsein Arzt konsultieren. 
 
4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Reizende Wirkungen 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine Information verfügbar 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel:  
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 
Für diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen. 
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Nicht brennbar 
 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Keine 

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Staubentwicklung vermeiden; Stäube nicht einatmen. 
Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen. 
Hinweis für Einsatzkräfte: Schutzausrüstung, siehe Abschnitt 8. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mögliche Materialeinschränkungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7.2 bzw. Abschnitt 10.5.). 
Trocken aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen . Staubentwicklung vermeiden. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise auf dem Etikett beachten. 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Dicht verschlossen, trocken. 
Lagern bei +5°C bis +30°C. 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
Außer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Endanwendungen 
vorgesehen. 

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1 Zu überwachende Parameter 
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.  
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Technische Schutzmaßnahmen: 
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 7.  
 
Individuelle Schutzmaßnahmen: 
Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und –menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten 
abgeklärt werden. 
 
Atemschutz: erforderlich beim Auftreten von Stäuben 
 
Handschutz: nicht erforderlich 
 
Augenschutz: Schutzbrille 
 
Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Form Farbe  Geruch 
fest weiß  geruchlos 

 
pH-Wert 7,0 – 9,0 bei 50g/l 20°C (Anschlämmung) 
Schmelzpunkt > 1.300°C 
Siedebereich  keine Information verfügbar 

Flammpunkt  nicht entflammbar 

Selbstentzündung  keine Information verfügbar 

Dampfdruck  keine Information verfügbar 

Relative Dichte  2750 kg/m3  20 °C 

Löslichkeit in Wasser praktisch unlöslich 

Viskosität kin.  keine Information verfügbar 

 
9.2 Sonstige Angaben 
Schüttdichte: ca. 450kg/ m³ 

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität 
Siehe Abschnitt 10.3  
 
10.2 Chemische Stabilität 
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.  
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Angaben vorhanden 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Keine Angaben vorhanden 
 
10.5 Unverträgliche Materialien 
Keine Angaben vorhanden 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Angaben vorhanden 

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Hautreizung: leichte Reizung 
Augenreizung: leichte Reizung 
Gentoxizität in vitro: Ames test Ergebnis: negativ (Lit.) 
Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition 
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität –wiederholte Exposition 
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft. 
Aspirationsgefahr 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität. 
 
11.2 Weitere Information 
Quantitative Daten zur Toxizität dieses Produktes liegen uns nicht vor.  
Die Inhalation von Stäuben sollte vermieden werden, weil selbst Intertstäube die Funktion der Atmungsorgane 
beeinträchtigen können.  
Weitere Angaben: Bei sachgerechter Handhabung sind keine toxischen Effekte zu erwarten. 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1 Toxizität 
Toxizität gegenüber Fischen:  
LC50 / Spezies: Danio rerio (Zebrabärbling) Dosis: > 100.000mg/l / Expositionszeit: 24h (IUCLID) 
 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Information verfügbar 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
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Keine Information verfügbar 
 
12.4 Mobilität im Boden 
Keine Information verfügbar 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfügbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / 
nicht durchgeführt wurde.  
 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Sonstige ökologische Hinweise  
Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten. 

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung für das Produkt 
Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften 
zu entsorgen. 
Chemikalien in Originalbehältern belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Ungereinigte Behälter sind 
dem Produkt entsprechend zu behandeln.  
Informieren Sie sich unter www.retrologistik.de über Rücknahmesysteme für Chemikalien und Verpackungen 
oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen. 

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder 
das Gemisch 
EU Vorschriften 
 Störfallverordnung 96/82/EC Richtlinie trifft nicht zu 

 
Nationale Vorschriften 
 Lagerklasse VCI 10-13 sonstige Flüssigkeiten und Feststoffe 
 Wassergefährdungsklasse  nwg  nicht wassergefährdend 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Schulungshinweise 
Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen. 
Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme 
Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden. 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick 
auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften 
des beschriebenen Produkts dar. 
 


